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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)
Drs.-Nr.: 7/7195

Thema: Feldbrand in der Nacht vom 18. zum 19. Juli 2021 in Leipzig
Großzschocher

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„In der Nacht vom 18. zum 19. Juli 2021 brannte ein Feld im Südwesten

von Leipzig, der Brand breitete sich auf eine Größe von ca. 15-20 ha
aus. Die Rippachtalstraße musste voll gesperrt werden. Die Brandur-
sache ist aktuell unklar.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche Hintergründe zu dem 0.9. Feldbrand sind bekannt? Gibt es
Erkenntnisse zu einer möglichen Brandstiftung?

Frage 2:

Mit welcher Höhe wird der Sachschaden beziffert, der durch den o. 9.
Brand entstand?

Frage 3:

Hat die Staatsregierung Erkenntnisse zu möglichen Zusammenhängen

zwischen den Brandstiftungen in den letzten Wochen in Leipzig und
dem 0.9. Brand? Wenn ja, welche?

Frage 4:

In welcher Höhe entstanden Kosten durch die Einsätze von Polizei und
anderen staatlichen Einrichtungen (Feuerwehr, Krankenrettung, sons-

tige) aufgrund o. g. Brandes und in welchem Umfang werden mögliche
StraftäterNerursacher in Regress genommen?
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Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 4:

In dem o. g. Sachverhalt wird gegenwärtig wegen des Verdachts eines Verstoßes ge-
gen § 306 Strafgesetzbuch (Brandstiftung) ermittelt. Die näheren Umstände (Bege-

hungsweise, Tathintergründel-zusammenhänge, Sachschaden) sind Gegenstand der

noch andauernden polizeilichen Ermittlungen. Insofern lassen sich hierzu noch keine

abschließenden Aussagen treffen.

Für Einsätze der sächsischen Polizei wird keine Aufschlüsselung von Kosten vorge-
nommen; diesbezügliche Ausgaben sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden

Haushaltsmittei abgedeckt.

Hinsichtlich etwaiger Kosten durch Einsätze der Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes

wird von einer Beantwortung abgesehen.

Die Staatsregierung ist dem Sächsischen Landtag nur für ihre Amtsführung verantwort-

Iich. Sie ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre
Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verant-

wortungsbereichs liegen. Letzteres ist hier der Fall, denn die Fragen zum Einsatz der

FeuenNehr bzw. des Rettungsdienstes sowie zu in diesem Zusammenhang entstande-
nen Kosten betreffen ausschließlich Sachverhalte, die von der Kreisfreien Stadt Leipzig

als Träger der Feuerwehr und des Rettungsdienstes als SelbstvenNaltungsaufgabe
wahrgenommen werden. SelbstvenNaltungsaufgaben unterliegen nur der Rechtsauf—

sicht, nicht aber der Fachaufsicht. lm Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht können
die Staatsregierung bzw. die hierfür zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden vom Infor—
mationsrecht nach § 113 Sächsische Gemeindeordnung nur Gebrauch machen, wenn

im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverlet-
zung vorliegen. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Allgemeine Auskunftsver—

langen — wie hier vorliegend — sind vom Institut der Rechtsaufsicht nicht gedeckt.

e ndlichen Grüßen

@@ LA
Prof. Dr. Roland Wöller
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